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8575 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 21. September 2011 betreffend Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der Republik Tadschikistan über die Förderung 
und den Schutz von Investitionen 

Mit dem dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zu Grunde liegenden Abkommen die 
Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen zwischen der Regierung der Republik 
Österreich und der Regierung der Republik Tadschikistan betreffend werden auf Grundlage der 
Gegenseitigkeit u.a. die Entschädigungspflicht bei Enteignungen, Überweisungen und Formen der 
Streitbeilegung geregelt.  
Das gegenständliche Abkommen beruht auf dem Prinzip der Meistbegünstigung und 
Inländergleichbehandlung – ausgenommen Vorteile, die sich aus Integrationsmaßnahmen u.ä. ergeben. 
Auf Grund dieses Vertragsinstruments ist jede Vertragspartei in der Lage, die Rechte ihres Investors im 
Investitionsland sicherzustellen und zu vertreten. 
Das Abkommen findet auf alle Investitionen Anwendung, die Investoren der Vertragsparteien vor oder 
nach dem Inkrafttreten des Abkommens getätigt haben. Das Abkommen entspricht dem letzten Stand des 
Investitionsrechts und bleibt zehn Jahre lang in Kraft. 
Da auch Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder geregelt werden, ist eine 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG erforderlich. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 3 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand beschlossen, dass gemäß Artikel 49 
Absatz 2 B-VG die tadschikische Sprachfassung durch Einsichtnahme im Bundesministerium für 
europäische und internationale Angelegenheiten kundzumachen ist. 
 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
4. Oktober 2011 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Michael Lampel. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Michael Lampel gewählt. 
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Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. Oktober 2011 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Wien, 2011 10 04 

 Michael Lampel Josef Steinkogler  
 Berichterstatter Stv. Vorsitzender 
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